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Restrukturierer und Sanierer aus vielen Landern sind
am 17. Oktober 2025 beim 14. Internationalen Sym-
posium Restrukturierung in Kufstein zusammenge-
kommen. Das jahrliche Expertentreffen der FH Kuf-
stein Tirol stand in diesem Jahr unter dem Motto
,Wo stehen wir?” — mit dem Blick auf die Sanie-
rungspraxis, aber auch auf die Wirtschaftsstandorte
Deutschland und Europa. Gerade im Kontext einer
zunehmend international vernetzten Wirtschaft sind
grenzuberschreitende Fragen von besonderer Rele-
vanz — besonders im Fall einer Krise. Dabei geht es
etwa um die EU-weite Anwendbarkeit des StaRUG
oder grenziiberschreitende Konzerninsolvenzen.
Diese Themen ordnet Dr. Johannes Heck von
Schultze & Braun auf dem Blog der bundesweit und

im europaischen Ausland vertretenen Kanzlei ein.
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Dass eine Sanierung nicht im Vakuum stattfindet,
betont auch Prof. Dr. Markus Exler, der Gastgeber
des Internationalen Symposiums Restrukturierung.
Anlasslich der Restrukturierung Nordwest von
Schultze & Braun Mitte September in Bremen haben
wir fur Krise & Chance mit ihm das Interview
»Schoner scheitern oder mehr Mindset wagen”
gefuhrt. Es lohnt sich flr Restrukturierer und Sanierer,
uber die Grenzen des eigenen Mandats hinauszubli-
cken und die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland genau zu beobachten. Und auch wenn
die ganz erheblich stockt, besteht weiterhin die
Chance, das wirtschaftliche Lenkrad herumzurei3en
- und die Antwort darauf, ob und wie sie genutzt

wird, durfte die Sanierungsbranche langfristig pragen.
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https://www.schultze-braun.de/news/starug-und-euinsvo-rechtssicherheit-durch-eu-weite-anerkennung
https://www.schultze-braun.de/news/starug-und-euinsvo-rechtssicherheit-durch-eu-weite-anerkennung
https://www.schultze-braun.de/news/sanierung-ohne-grenzen
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/johannes-heck
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/10/index.html

Die Weinlese zeichnet sich in diesem Jahr vielerorts
durch eine geringe Menge, aber eine hohe Qualitat
der geernteten Trauben aus — gute Aussichten also
grundsatzlich fir den Weinjahrgang 2025!

Weitaus weniger positiv sind hingegen die Aussichten
fur die deutschen Winzer und Weinbauern. Sie steu-

ern auf eine der groRten Krisen seit Jahrzehnten zu!

Mit Simone Loose, der Leiterin des Instituts flir Wein-

und Getrankewirtschaft an der Hochschule Geisen-
heim University, haben wir bereits in unserer Oktober-
Ausgabe uber die Herausforderungen fur die Branche
und darlber gesprochen, worauf es bei Sanierungen
in der Weinwirtschaft ankommt.

Die Weinwirtschaft war auch ein Thema und zudem
beim inzwischen 8. Heilbronner Restrukturierungs-
dialogs im wahrsten Sinne des Wortes prasent —
fand die Veranstaltung, die dieses Jahr unter dem
Motto ,Dauerkrise oder Licht am Ende des Tunnels?”
stand, doch auf dem Staatsweingut Weinsberg statt.

»,Jemandem reinen Wein einschenken” — diese Rede-
wendung aus dem Mittelalter bedeutet, dass man
jemandem die Wahrheit, oft eine unangenehme,
unverfalscht und ohne Umschweife sagt. Und genau
das machen wir auch beim Heilbronner Restrukturie-
rungsdialog. Den Blick auf die wirtschaftliche Realitat
und ihre Herausforderungen verbinden wir dabei
aber immer mit der Diskussion zu Lésungsansatzen —
und genauso haben wir es auch bei den Interviews

in dieser Ausgabe gemacht, die wir mit den Referenten
der vier Kanzleien des Heilbronner Restrukturierungs-
dialogs gefiuihrt haben.

Dr. Marcus Egner von Dietz Tonhauser & Partner
ordnet den Anstieg bei den Unternehmensinsolven-
zen ein und erlautert, welche weiteren relevanten
Entwicklungen es fiir Restrukturierer und Sanierer
gibt. Harry Kressl von Pfefferle, Helberg & Partner
spricht Uber vorsatzliche Glaubigerbenachteiligung
und die Neuausrichtung der Vorsatzanfechtung.

Dr. Markus Schuster von Schultze & Braun geht auf
die besondere Bedeutung von Krisenfriiherkennung
und Krisenmanagement ein, auf die das neue IDW
ES 16 ein Schlaglicht wirft. Sven Seher und

Dr. Roland Hartmann von bachert&partner zeigen
aktuelle Risiken und Chancen fir Autohauser in
wirtschaftlich schwierigen Lagen.

Im zehnten Teil unserer Serie , Erfolgsfaktor Sanierung”
steht der Emaille-Spezialist OMERAS im Fokus, der
auf das alteste in Deutschland bestehende Emaille-
Werk mit einer fast 200-jahrigen Tra-
dition zuriickgeht. Welche Rolle bei
der gelungenen Sanierung die Unter-
nehmenskultur gespielt hat und
welche weiteren Erfolgsfaktoren es
gegeben hat — daruber sprechen der
Eigenverwalter und der Sachwalter.
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Wir wiinschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektiire,

lhr Tobias Hirte und |hr Dr. Dietmar Haffa


https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/14/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/14/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/14/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/14/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/14/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/14/index.html

WO STEHEN CROs?

Die Schwachstellen erkennen und durch gezielte Umstellungen beheben —
was Nationaltrainer Julian Nagelsmann und der deutschen Ful3ball-
Nationalmannschaft der Herren in den WM-Qualifikationsspielen gegen
Luxemburg und Nordirland Mitte Oktober gelungen ist, ist die zentrale
Aufgabe im wirtschaftlichen Krisenmanagement. Ein zentraler Erfolgsga-
rant war und ist Kapitan Joshua Kimmich, der flexibel auf mehreren Positi-
onen spielen kann und immer da ist, wo er gebraucht wird.

Wenn Unternehmen in die Krise geraten, fungiert der Chief Restructuring
Officer (CRO) als strategischer Unternehmens-Kapitan. Er steuert das Pro-
jekt, sei es in einer Eigenverwaltung oder einer StaRUG-Restrukturierung,

und behalt das groRe Ganze im Blick. Michael Bohner und Dr. Jirgen Erbe

von Schultze & Braun zeigen in ihrem Beitrag auf dem Blog der Kanzlei,
worauf es dabei ankommt. Fakt ist: Die Bedeutung des CRO wachst: In
der Restrukturierungsstudie 2025 von Roland Berger-Studie rechnen rund
zwei Drittel der befragten rund 140 Experten aus den Bereichen Bankwesen,
Insolvenzverwaltung, Private Equity, Sanierungsberatung und Unterneh-
mensfuhrung mit einer weiteren Zunahme der CRO-Mandate. Bei seiner
Tatigkeit profitiert ein CRO von seiner umfassenden Krisenexpertise, die
sich aus einer langjahrigen Erfahrung aus zahlreichen Restrukturierungen
und Sanierungen speist. Grundsatzlich ist es wichtig, Krisenanzeichen
frihzeitig zu erkennen und eine notwendige Restrukturierung so fruh wie
moglich anzugehen und sich im Fall der Félle auch professionelle Unter-

stitzung zu holen. Denn einfach abzuwarten und auf eine Besserung der
(konjunkturellen) Lage zu warten, ist kein guter Ratschlag. Doch wie lasst
sich eine Krise friihzeitig erkennen? Die Anzeichen fir eine Krise und wie
Geschaftsleiter diese erkennen, erlautern Stefan Hoge und René Schmidt
in ihrem Beitrag ,Wirtschaftliche Schieflage: Krisenanzeichen frihzeitig
erkennen” auf dem Blog von Schultze & Braun.
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https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/michael-boehner
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/juergen-erbe
https://www.schultze-braun.de/news/ein-lotse-fuer-die-restrukturierung
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/stefan-hoege
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/rene-schmidt
https://www.schultze-braun.de/news/wirtschaftliche-schieflage-krisenanzeichen-fruehzeitig-erkennen
https://www.schultze-braun.de/news/wirtschaftliche-schieflage-krisenanzeichen-fruehzeitig-erkennen
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Milliarden-Frage im Insolvenzrecht: Gehoren die 8,5
Milliarden Euro schweren Schadenersatzforderungen
von rund 50.000 Aktionaren als einfache Insolvenz-
forderungen (§ 38 InsO) zur Tabelle? Der Bundesge-
richtshof (BGH) hat am 16. Oktober 2025 in einem
wegweisenden Verfahren im Zusammenhang mit
dem Wirecard-Insolvenzverfahren tber diese Frage
verhandelt. Bei einer Insolvenzmasse von nur 650
Millionen Euro gegenuber insgesamt 15,4 Milliarden
Euro an Forderungen ist die Frage nach dem Glaubiger-
Nachrang zentral. Seine Entscheidung (Az. IX ZR
127/24) wird der BGH am 13. November verkiinden.
Diese kann auch tber den Fall Wirecard hinaus
bedeutende Auswirkungen fir Insolvenzverwalter,
Aktionare und andere Glaubigergruppen in Insolvenz-
verfahren haben, erlautert Dr. Elske Fehl-Weileder,
Fachanwaltin fir Insolvenz- und Sanierungsrecht bei
Schultze & Braun. Sollte der BGH die Rechtsauffassung
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WO STEHEN

Auf der diesjahrigen EXPO REAL, dem Treffpunkt der
Immobilienwirtschaft, war das (weiter) gestiegene
Risiko fiir Kreditausfalle, insbesondere bei Gewer-
beimmobilien, sicherlich ein grofles Thema. Das
aktuelle NPL-Barometer der BKS und der Frankfurt
School bestatigt den Trend: Wie bei den Insolvenzen
setzt sich der Anstieg notleidender Kredite (NPL) fort
— vor allem bei Konsumentenkrediten, KMU und
eben Gewerbeimmobilien. Fakt ist: Gewerbeimmobi-
lien in Schieflage stellen fiir Banken ein ernstes finan-
zielles Risiko dar. Doch das muss nicht sein. Treu-
handl6sungen oder eine Zwangsverwaltung sind Ins-
trumente, um Forderungen zu schiitzen und auf die
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WO STEHEN AKTIONARE?

GEWERBEIMMOBILIEN?
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der Vorinstanz (OLG Minchen) bestatigen, wiirden
Insolvenzverfahren in Zukunft womaoglich kompli-
zierter und aufwendiger, weil zusatzlich Forderungen
von Aktiondren geprift werden mussten, sagt sie.
Aullerdem konnten Banken und Investoren bei der
Vergabe von Krediten zurlickhaltender werden, wenn
sie kiinftig im Insolvenzfall mit mehr konkurrierenden
Forderungen rechnen missten. Sollte der BGH
zugunsten der Aktionare entscheiden, musste das
OLG in einer zweiten Runde klaren, wie hoch diese
Anspriiche sind, sagte Rechtsanwalt Dr. Michael Rozijn,
ebenfalls von Schultze & Braun. Dann wird sich laut

dem Experten fir Gesellschaftsrecht auch die schwie-
rige Frage stellen, wonach sich die Schadenshohe
bemisst — und wie sich Gberhaupt nachweisen lasst,
dass die von Wirecard unterlassene Information tat-
sachlich den Kauf der Aktien und damit spater den
Verlust der Aktionare verursacht hat.

finanzielle Sanierung der Objekte hinzuwirken. Was
es dabei zu beachten gibt, erlautern
Dr. Ludwig J. Weber und Rudiger
Bauch von Schultze & Braun in ihrem

Beitrag , Finanziell einsturzgefahrdet:
Immobilien und Kredite in Not” auf
dem Blog der Kanzlei. Angesichts der
steigenden Kreditrisiken erlautern Dr.
Ludwig J. Weber von Schultze & Braun und BKS-Pra-
sident Jirgen Sonder zudem auf dem Blog der Kanz-
lei, dass ein funktionierender Sekundarmarkt fir
NPLs und eine profunde Krisenexpertise im aktuellen
Umfeld unabdingbar sind.



https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/ludwig-j-weber-llm
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/ruediger-bauch
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/ruediger-bauch
https://www.schultze-braun.de/news/finanziell-einsturzgefaehrdet-immobilien-und-kredite-in-not
https://www.schultze-braun.de/news/finanziell-einsturzgefaehrdet-immobilien-und-kredite-in-not
https://www.schultze-braun.de/news/kredite-und-krisen
https://www.schultze-braun.de/news/kredite-und-krisen
https://www.schultze-braun.de/news/kredite-und-krisen
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/wirecard-insolvenz-bgh-ansprueche-aktionaere-
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/wirecard-insolvenz-bgh-ansprueche-aktionaere-
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/wirecard-insolvenz-bgh-ansprueche-aktionaere-
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/wirecard-insolvenz-bgh-ansprueche-aktionaere-
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/wirecard-insolvenz-bgh-ansprueche-aktionaere-
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/elske-fehl-weileder
https://www.schultze-braun.de/menschen/detail/michael-rozijn
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Deutschland steuert auf eine neuen Insolvenzrekord zu. Dr. Marcus Egner von Dietz Tonhduser &

Partner ordnet den Anstieg ein und erldutert, welche weiteren relevanten Entwicklungen es fiir

Restrukturierer und Sanierer gibt.

Herr Egner, ist die Lage ernst oder schon hoffnungs-
los?

Egner: Die Lage ist definitiv ernst. Aktuelle Daten
lassen fiir dieses Jahr einen neuen Hochststand bei
den Insolvenzen erwarten. Bereits im vergangenen
Jahr hatte das Statistische Bundesamt einen Hochst-
stand im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pan-
demie ausgerechnet — aber auch aktuell zeichnet sich
keine Erholung ab. Zu viel Birokratie, die hohen
Energiepreise und die hartnackige Wirtschafts- und
Konsumflaute belasten Unternehmen branchenuber-
greifend nach wie vor stark. Auflerdem sind die stei-
genden Insolvenzzahlen ein klares Zeichen fir den
Strukturwandel der deutschen Wirtschaft, einen
gleichzeitigen Umbruch in vielen Branchen und
auch in Schlusselindustrien.

Was heiflt das?

Egner: Derzeit findet oft ein technologischer Struktur-
wandel statt: die Umstellung auf neue Energietrager
und die Veranderung von Markten, was naturgemalf}
mit Anpassungskosten und Unsicherheiten verbun-
den ist. So ist die Chemieindustrie durch die hohen
Energiekosten massiv unter Druck. Der hochgradig
exportabhangige Maschinenbau kampft im interna-
tionalen Geschaft mit Schwierigkeiten, weil die geo-

politische Blockbildung die internationalen Wirtschafts-
beziehungen stort und nachholende Industrialisierung
vor allem in China, aber auch in anderen Schwellen-
landern weit fortgeschritten ist. Und die Autoindustrie
ist aktuell durch die hartnackige Wirtschaftsflaute
und die E-Wende in Schwierigkeiten — nicht zuletzt
durch neue Wettbewerber aus China.

Wie kénnen Unternehmen darauf reagieren?

Egner: Krisen sind immer auch Chancen. Und die
aktuelle Wirtschaftskrise kann auch ein Anlass sein,
das eigene Unternehmen innovativer und resilienter
aufzustellen. So steht der klassische Autohandel bei-
spielsweise vor einer strukturellen Umwalzung, die
von den Herstellern ausgeht. Das Agenturmodell
konnte, flaichendeckend eingesetzt, den Autokauf
revolutionieren. Und auch fur Autohduser in wirt-

schaftlich schwierigen Lagen gibt es Losungen, wenn
etwa die Cashflows aktiv gemanagt werden und

Der Interviewpartner:

Dr. Marcus Egner leitet die
Abteilung fir Insolvenz- und
Sanierungsrecht im Haus des
Rechts (Dietz Tonhauser & Partner).



https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/8/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/8/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/8/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/8/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2025-10/8/index.html

Buy-Back-Vereinbarungen oder verkurzte Haltezeiten

il Wie Sie sich auf eine drohende Insolvenzwelle

SEMINARTIPP

als Glaubiger optimal vorbereiten kdnnen,
| erfahren Sie im Seminar
Basiswissen Insolvenzrecht am 25.11.25

wehren. So spielen die besonderen Umstande des

fur die Fahrzeuge vereinbart werden kénnen.

Die DIHK prognostiziert fiir die nédchsten Monate
riickldufige Exporte, insbesondere in die USA, sinkende
Industrieproduktion und eine maue Konjunktur. Auf
welche Krisenanzeichen sollten Unternehmen achten?

Egner: Als Indikatoren gelten beispielsweise Umsatz-
ruckgange im laufenden Geschaftsjahr, ein negativer
zahlungsorientierter Cashflow sowie durch wieder-
holte Verluste aufgezehrtes Eigenkapital. In §1 des
StaRUG, das vor fast funf Jahren in Kraft getreten ist,
ist die Pflicht zur Krisenfriherkennung und
-management fir alle Unternehmen verankert. Das
neue IDW ES 16 wirft ein Schlaglicht auf diese wich-
tige gesetzliche Regelung und ihre besondere
Bedeutung — gerade in wirtschaftlich volatilen Zei-
ten wie diesen. Unternehmen und Geschaftsleiter
sind daher gut beraten, sich mit den Aspekten Kri-
senfriiherkennung und -management zu befassen.

Im Insolvenzrecht ist die vorsdtzliche Glédubigerbe-
nachteiligung ein sehr wichtiges Thema. Die Vor-
satzanfechtung ist in den letzten Jahren aber neu
ausgerichtet worden.

Egner: Ja, in mehreren Entscheidungen hat der BGH

Einzelfalles inzwischen eine wichtige Rolle, und die

Kenntnis von der Zahlungsunfahigkeit eines

Geschaftspartners allein reicht grundsatzlich nicht

seit 2021 die Vorsatzanfechtung fir Insolvenzverwal-

ter komplexer und schwieriger gemacht und
Anfechtungsgegnern zusatzliche Werkzeuge an die
Hand gegeben, um Anspruiche von Verwaltern abzu-

mehr aus, um eine Kenntnis der Beteiligten vom
Glaubigerbenachteiligungsvorsatz zu belegen.

Eine Insolvenz kann auch ein Neustart sein. Welche
Herausforderung ist bei Sanierungen derzeit beson-
ders gro3?

Egner: Wenn der Insolvenzantrag gestellt und
RestrukturierungsmalRnahmen eingeleitet wurden,
werden in der Regel Investoren gesucht, weil eine
nachhaltige Fortfiihrung des Geschaftsbetriebs ohne
frisches Kapital oft nicht moglich ist. In einem unver-
andert sehr angespannten Marktumfeld ist es aber
deutlich schwieriger geworden, Investoren zu fin-
den, die bereit sind, Unternehmen aus der Insolvenz
zu Ubernehmen. In der Niedrig-

zinszeit waren Investoren einfach e
eher bereit Kapital in Krisenunterneh- & (8 S & F
men zu investieren. Durch die Zins- l" "ﬂl
wende hat sich die Lage nun aber 1
grundlegend geandert. Investoren FORU I\/I
prufen jetzt sehr genau, welche

Geschaftsmodelle Uberlebensfahig

sind und welche nicht. Distressed M&A ist und

bleibt in Deutschland aber ein wichtiges Instrument
zur Werterhaltung in der Krise.



https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forum-institut.de%2Fseminar%2F25113050-basiswissen-insolvenzrecht%2F21%2FN%2F0%2F0%2F0&data=05%7C02%7CMBraun%40schultze-braun.de%7C4ec0fcbf92fc4e260a2b08de1081054a%7Cfa460eda9b6c4d4db299960e6f5cf9e2%7C0%7C0%7C638966343493654347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tGqa8mIrz7fhscrgsv79z6CQMLkL%2BW9BIpxUBytrTQg%3D&reserved=0

THEMA

INSOLVENZANFECHTUN
VERMOGENSVERSC

Harry Kressl, Managing Partner bei Pfefferle, Helberg & Partner, spricht im Interview iiber vorsatzli-

che Glaubigerbenachteiligung und die Neuausrichtung der Vorsatzanfechtung.

Herr Kressl, was ist eine Insolvenzanfechtung und
warum gibt es dieses Instrument?

Kressl: Die Insolvenzanfechtung ist ein Mittel, durch
das der Insolvenzverwalter unter bestimmten Vor-
aussetzungen Rechtshandlungen wieder riickgangig
machen kann, die im Vorfeld eines Insolvenzverfah-
rens erfolgt sind. Ziel der Insolvenzanfechtung ist
eine bestmogliche Gleichstellung aller Glaubiger.

In welchen Situationen kann eine Insolvenzanfech-
tung erfolgen?

Kressl: Die Anfechtungsmaoglichkeiten richten sich
nach der Insolvenzordnung. Grundsatzlich muss
eine Handlung des spateren Schuldners immer zu
einer Glaubigerbenachteiligung fiihren. Die Glaubi-
gerbenachteiligung liegt dabei in der Schmalerung
des Schuldnervermaogens, also der spateren Insol-
venzmasse, sei es durch Verminderung der Aktiv-
masse oder Erhohung der Passivmasse. Die einzel-
nen Anfechtungstatbestande haben dariber hinaus
unterschiedlich strenge Voraussetzungen und kon-
nen unterschiedlich weit zurlickreichen.

Der Interviewpartner:

Harry Kressl ist Managing
Partner bei Pfefferle, Helberg
& Partner und dort verant-
wortlich fir den Bereich
Unternehmensrestrukturierung
und Insolvenzverwaltung

sowie Mergers & Acquisitions.

Welche Arten der Insolvenzanfechtung gibt es?

Kressl: Die Anfechtung nach § 130 der Insolvenz-
ordnung erfasst Rechtshandlungen, die einem Glau-
biger eine Sicherung oder Befriedigung gewahrt
oder ermoglicht haben, welche dieser auch bean-
spruchen konnte — etwa, wenn eine offene Rech-
nung fristgerecht beglichen wird. Man spricht in
einem solchen Fall von einer kongruenten Deckung.
Entscheidend fur die Anfechtung ist dann, dass der
Insolvenzverwalter nachweist, dass der Schuldner
zum Zeitpunkt der Rechtshandlung bereits zahlungs-
unfahig war und der Glaubiger hiervon Kenntnis
hatte. Bei der inkongruenten Deckung geht es um
Zahlungen oder die Gewahrung von Sicherheiten,
die so nicht vereinbart waren — etwa, weil der Glau-
biger durch den Druck der Zwangsvollstreckung
eine vorzeitige Leistung erzwingt.

Was ist der héufigste Grund fiir eine Insolvenzan-
fechtung?

Kressl: Flr den Insolvenzverwalter sind die Anfech-
tungen nach den §§ 130 und 131 der Insolvenzord-
nung die haufigsten Anfechtungstatbestande und
auch die am leichtesten geltend zu machenden
Anspruche. Die Vorsatzanfechtung ist die Kir. Nach
§ 133 der Insolvenzordnung kénnen samtliche
Rechtshandlungen angefochten werden, die bis zu
zehn Jahre vor dem Insolvenzantrag stattgefunden
haben, sofern der Schuldner mit Glaubigerbenach-
teiligungsvorsatz handelte und der Glaubiger wusste,
dass der Schuldner seine Zahlungspflichten auch in
Zukunft nicht mehr erfillen kann und dadurch andere




Glaubiger benachteiligt wurden. Auch Leistungen
des Schuldners, die ohne objektiv ausgleichenden
Gegenwert erbracht wurden, kénnen innerhalb der
letzten vier Jahre vor dem Insolvenzantrag ebenfalls
gemall § 134 der Insolvenzordnung anfechtbar sein.
Anfechtbar sind nach § 135 Absatz 1 aber auch Dar-
lehensrickzahlungen oder vergleichbare Leistungen
an Gesellschafter des Schuldners, wenn diese im
letzten Jahr vor dem Insolvenzantrag erfolgten.

Wann liegt eine anfechtbare , vorsdtzliche Gléubi-
gerbenachteiligung” vor?

Kressl: Mit der Einflihrung der Insolvenzordnung
1999 ist das Anfechtungsrecht erweitert und ver-
scharft worden. Der Grundsatz der Glaubigergleich-
behandlung nach Eintritt der Zahlungsunfahigkeit
wird zeitlich vorverlagert. So kdnnen Zahlungen
und sonstige MalRnahmen, durch die die Glaubiger
benachteiligt werden, in den letzten drei Monaten
vor dem Insolvenzantrag von Insolvenzverwaltern
vergleichsweise einfach zurtickgefordert werden.

Was gilt fiir friihere Zeitrdume?

Kressl: Fur frihere Zeitraume gilt weiterhin, dass
ungerechtfertigte Vermogensverschiebungen, riick-
gangig gemacht werden kdnnen, wenn der Empfan-
ger von der Benachteiligung wusste. Die Chancen-
gleichheit der Glaubiger soll gewahrt sein, und eine
Bevorzugung einzelner Glaubiger kann zur Anfecht-
barkeit fihren. Dabei hat die Vorsatzanfechtung fur
die Betroffenen erhebliche wirtschaftliche Bedeutung,
weil haufig hohe Summen geltend gemacht werden.
Und regelmalig gibt es neue Gerichtsentscheidun-

gen zur Vorsatzanfechtung gemaR § 133 der Insol-
venzordnung, die wegen der bis zu zehnjahrigen

Alles zum Thema Insolvenzanfechtungs-

recht erfahren Sie in unserem Seminar
Insolvenzanfechtung vermeiden und
abwehren am 10.11.2025

MACHEN

Anfechtungsfrist, der zeitlich am weitesten zurtickrei-
chende Anfechtungstatbestand ist. Das macht die
Beurteilung der Situation juristisch oft nicht einfach.

Wie ist die Vorsatzanfechtung in den letzten Jahren
neu ausgerichtet worden?

Kressl: Vor den BGH-Entscheidungen seit 2021 war
es fur Insolvenzverwalter vergleichsweise einfach,
auch lange zurtickliegende Zahlungen an Glaubiger
anzufechten und zurlickzufordern. Ausreichend daftr
war schon, wenn schon Liquiditatsprobleme offen-
sichtlich waren. Mit gleich mehreren Entscheidungen
seit Mai 2021 hat der BGH dann die Vorsatzanfech-
tung fur Insolvenzverwalter komplexer und schwieri-
ger gemacht und Anfechtungsgegnern zusatzliche
Werkzeuge an die Hand gegeben, um Anspruiche von
Verwaltern abzuwehren. So spielen die besonderen
Umstande des Einzelfalles inzwischen eine wichtige
Rolle, und die Kenntnis von der Zahlungsunfahigkeit
eines Geschaftspartners allein reicht grundsatzlich
nicht mehr aus, um eine Kenntnis der Beteiligten vom
Glaubigerbenachteiligungsvorsatz zu belegen.

Welche Faktoren spielen inzwischen eine gréRere Rolle?

Kressl: Die Zukunftsperspektive des
Insolvenzschuldners im Hinblick auf die
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Liquiditatssituation bei den fraglichen i
Zahlungen und der Blick des Anfech- l | "
tungsgegners darauf haben an Bedeu-

tung gewonnen. Zudem werden nach-

FORUM
tragliche Entwicklungen eher bertick-

sichtigt, wenn zuvor eine erkennbare Zahlungsunfa-

higkeit eingetreten war — etwa, ob die Moglichkeit
bestanden hat, dass die Zahlungsunfahigkeit in einem
bestimmten Zeitraum wieder beseitigt werden kann.



https://www.forum-institut.de/seminar/25113054-insolvenzanfechtung-vermeiden-und-abwehren/21/N/0/0/0
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DW ES 16:

ICHT AUF KRISENFRUH-
NG UND KRISENMANAGEMENT

U ternehrqan sehen sich einer Vielzahl an wirtschaftlichen Herausforderungen gegeniiber. Fakt ist:
Kein Unterrehmen ist davor gefeit, in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten. Dr. Markus Schuster
vo11 Schultze & Braun ordnet den neuen IDW ES 16 ein, der ein Schlaglicht auf die besondere Bedeu-
tuhg von Krisenfritherkennung und Krisenmanagementwirft.

Herr Schuster, wie bewerten Sie als Sanierer den
neuen IDW ES 16?

Schuster: In § 1 des StaRUG ist fiir alle Geschaftsleiter
haftungsbeschrankter Unternehmen eine Pflicht zur
Krisenfriherkennung und zum Krisenmanagement
normiert..Dass der Fachausschuss Sanierung und
Insolvenz des Instituts der Wirtschaftsprufer Ende
Februar 2025 mit dem IDW ES 16 den Entwurf fiir
einen neuen Standard veroffentlicht und darin auch
die Anforderungen an die Ausgestaltung der Krisen-
friiherkennung und des Krisenmanagements konkre-
tisiert hat, halte ich fir einen ersten wichtigen Schritt
in die richtige Richtung — gerade auch, weil ein kon-
kreter Leitfaden fur die unternehmerische Praxis
immer wichtiger wird.

Welche Punkte umfasst der geplante Standard?

Schuster: Kernstlick und Fundament der Krisenfrih-

erkennung ist eine integrierte Unternehmensplanung.

Die Anforderungen des § 1 StaRUG an die Krisenfriih-
erkennung werden konkretisiert, da der Entwurf die
Implementierung eines effektiven Krisenfriiherken-
nungssystems als Grundlage fur das folgende Krisen-
management durch die Geschaftsleiter vorsieht.

Was bedeutet das konkret?

Schuster: Nach IDW ES 16 umfasst der Prozess der
Krisenfriherkennung die Gesamtheit aller organisato-
rischen Regelungen und Malnahmen zur frihzeitigen
Identifizierung bestandsgefahrdender Risiken und ist
ein fortlaufender Kreislauf, der sich standig weiter-
entwickelt. Dazu gehoren im Rahmen einer fortlau-
fenden Unternehmensplanung die Risikoidentifikation,
Risikobewertung, Risikosteuerung, Risikokommunika-
tion und letztlich die Risikouberwachung. Damit die
Uberwachung von fortbestandsgefahrdenden Ent-
wicklungen fortlaufend erfolgen kann, sind im Unter-
nehmen geeignete organisatorische Vorkehrungen
zu treffen. Ziel des fortlaufenden Prozesses
ist es, die Geschaftsleitung bestmoglich
zu unterstiitzen ihre Pflichten nach § 1
StaRUG zu erflllen.

Ab wann befindet sich ein Unternehmen
denn in einer Krise?

Schuster: Ein Unternehmen befindet sich



in einer Krise, sobald seine wirtschaftliche Stabilitat
oder Fortbestehensfahigkeit ernsthaft gefahrdet ist.
Diese Gefahrdung kann finanzieller, strategischer,
operativer oder reputationsbezogener Natur sein und
wird typischerweise durch mehrere aufeinanderfol-
gende Krisenphasen deutlich. Das IDW unterscheidet
sechs typische Stadien, die den Verlauf einer Unter-
nehmenskrise kennzeichnen: Stakeholder-, Strategie-,
Produkt-/Absatz-, Erfolgs-, Liquiditatskrise und schlie3-
lich die Insolvenzreife. Ein Unternehmen befindet sich
in der Krise, sobald die Fortfuhrung des Geschafts-
betriebs ohne Gegenmalnahmen gefahrdet ist.
Rechtlich bedeutsam wird dies ab Eintritt der Liquidi-
tatskrise, da ab diesem Zeitpunkt Insolvenzantrags-
pflichten entstehen.

Die beste Krise ist ja die, die niemals eintritt. Auf
welche Krisenanzeichen sollten Unternehmen achten?

Schuster: Als Indikatoren gelten Umsatzriickgange im

laufenden Geschaftsjahr, ein wiederholter Bestands-
aufbau bei niedrigen Ertragen, also ein negativer zah-
lungsorientierter Cashflow sowie durch wiederholte
Verluste aufgezehrtes Eigenkapital. Warnhinweise sind

auch, lange ausstehende und uneinbringliche Forde-
rungen, ausgeschopfte Kreditlinien, rickstandige Til-
gungsraten, eingehende Mahnungen, Mahn- und
Vollstreckungsbescheide und unbezahlte Sozialversi-
cherungsbeitrage, die eingespeist werden sollten.

Was sollte passieren, wenn Geschdiftsleiter ein oder
mehrere Krisenanzeichen erkennen?

Schuster: Grundsatzlich gilt: Geschaftsleiter sollten
eine notwendige Restrukturierung oder Sanierung
rechtzeitig angehen, wenn ihr Unternehmen noch
Reserven hat. Wenn Gegenmalinahmen friihzeitig
eingeleitet werden, bestehen bessere Chancen auf
eine erfolgreiche und nachhaltige Restrukturierung.
Bei finanziellen Schwierigkeiten ist zunachst immer
der Versuch einer auBergerichtlichen Sanierung
sinnvoll. Dies erfordert jedoch oft schwierige Ver-
handlungen mit den Glaubigern, die in der Regel
alle dem Sanierungskonzept zustimmen mussen.
Stimmt auch nur ein Glaubiger nicht zu, kann es
unmoglich werden, auf diesem Weg eine Losung zu
finden. Bei einem StaRUG-Verfahren mussen dage-

gen nur drei Viertel der betroffenen Glaubiger dem
Restrukturierungsplan zustimmen und das Unter-
nehmen kann sich mit einem angepassten Finanz-
plan aullerhalb eines Insolvenzverfahrens und unter
Ausschluss der Offentlichkeit neu ausrichten.

Eine Restrukturierung mit Hilfe des StaRUG ist nicht
fiir alle Fdlle geeignet.

Schuster: Das stimmt. Unternehmen, die hauptsach-
lich operative oder strategische Herausforderungen
zu bewaltigen haben, sind mit einem Regelinsolvenz-
verfahren, einer Eigenverwaltung oder einem Schutz-
schirmverfahren oft besser beraten. Das StaRUG ist in
erster Linie fur Falle gedacht, in denen das Unterneh-
men im einem mittleren Krisenstadium finanzielle
Probleme 16sen muss. So lassen sich in einer StaRUG-
Restrukturierung — im Gegensatz zu einer Sanierung
in Regelinsolvenz, Eigenverwaltung oder Schutz-
schirm — keine unguinstigen Vertrage gegen den Wil-
len der Vertragspartner kurzfristig beenden und ins-
besondere durfen Unternehmen dabei nicht in die
Rechte von Arbeitnehmern eingreifen.

Wann ist ein StaRUG-Verfahren nicht méglich?

Schuster: Wenn das Unternehmen seine Zahlungs-
fahigkeit absehbar nicht mehr sicherstellen kann.
Mit dem Schutzschirmverfahren, der Eigenverwal-
tung, aber auch mit der Regelinsolvenz stehen in
einem solchen Fall aber weitere Sanierungsverfahren
zur Verfigung. Auch das Schutzschirmverfahren
kann ein Unternehmen allerdings nur beantragen,
wenn die Zahlungsunfahigkeit nur droht, sie aber
noch nicht eingetreten ist.

Und wenn es bei einem Geschdifts-
partner eine Krise oder sogar eine
Insolvenz gibt?

Schuster: Grundsatzlich ist es fir
Unternehmen immer wichtiger, sich

auf die mogliche Krise oder Insolvenz
eines Geschaftspartners vorzuberei-
ten. Eine Option mit groRer Wirksamkeit sind soge-
nannte insolvenzabhangige Losungsklauseln. Dabei
sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten.
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Der klassische Autohandel steht vor zahlreichen Herausforderungen. Im Interview erlautern Sven

Seher und Dr. Roland Hartmann von bachert&partner aktuelle Risiken und Chancen fiir Autohauser
in wirtschaftlich schwierigen Lagen.

Herr Seher, Herr Dr. Hartmann, der wirtschaftliche
Motor des Autohandels stottert. Wie manifestiert
sich die Krise der Branche aus Ihrer Sicht?

Seher: Die zentrale Herausforderung ist die struktu-
relle Umwalzung, die von den Herstellern ausgeht.
Diese agieren nicht mehr nur als Lieferanten, son-
dern drangen durch Direktvertrieb - denken Sie
etwa an Konfiguratoren und die Umstrukturierung
zu Agentur- und Provisionsmodellen - zunehmend in
den Markt der Autohandler. Diese Entwicklung flihrt
zu einer massiven Abhangigkeit der Handler von
den Herstellern und verscharft den ohnehin hohen
Erfolgsdruck.

Hartmann: Unsere Mandanten sptiren diese Abhan-
gigkeit unmittelbar. Die Hersteller diktieren sehr
strenge Strukturen und Vorgaben, was dem einzel-
nen Autohandler kaum noch Handlungsspielraum
lasst. Wir beobachten, dass mittelstandische Unter-
nehmen dadurch zunehmend zum Spielball dauerer
Krafte werden. Im schlimmsten Fall kann dies bis zur
forcierten Geschaftsaufgabe reichen, etwa durch
den Entzug von Vertragen oder restriktive Verteilung
von ,Handlersitzen”.

Welche konkreten Zahlen belegen diese Krise? Wie
stark sinken Margen und Umsdtze?

Seher: Die Gewinnmargen der Autohandler sinken
seit 2021 dramatisch. Lagen sie 2021 noch bei 8,6
Prozent, betrugen sie 2024 nur noch 2,9 Prozent —
ein Wert, der voraussichtlich auch in diesem Jahr
erreicht wird, und Besserung ist nicht in Sicht, ganz
im Gegenteil. Der Gesamtumsatz der Branche pen-
delt seit fiinf Jahren zwischen 230 und 240 Milliar-
den Euro. Wachstum sieht anders aus! Hinzu kommt,
dass bei so geringen Margen Investitionen wie Neu-
bauten faktisch nicht mehr tragfahig sind.

Hartmann: Der Markt ist fragil. Die geringe Profita-
bilitat fihrt dazu, dass schon kleine Verkaufsschwan-
kungen gentigen, um die Geschaftsentwicklung ins
Negative kippen zu lassen. Zudem sinkt die Nei-
gung der Kunden, sich ein neues Auto zu kaufen,
was sich unter anderem auch im steigenden Durch-
schnittsalter der Pkw zeigt. Interessant ist zudem die
Preisentwicklung: Wahrend die Neuwagenpreise
erstmals fallen, bleiben die Gebrauchtwagenpreise
stabil.

Viele Hersteller setzen auf das Agen-
turmodell. Was sind die Chancen und

Die Interviewpartner:

Sven Seher (links) und

wo liegen die groRten Risiken fur
Handler aus lhrer Sicht?

Dr. Roland Hartmann

sind Partner bei
bachert&partner.

Seher: Das Agenturmodell bietet Hand-
lern die Chance, ihr Working Capital zu
reduzieren. Fixe Provisionen je Verkauf
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fuhren zu hoherer Planbarkeit, |16sen jedoch die Pro-
blematik der Jahresziele aus Handlersicht nicht.
Handler konnen sich auf die Beratung fokussieren
und Kosten im Overhead optimieren.

Hartmann: Die Vorteile gibt es nicht umsonst: Zwar
senkt das Agenturmodell die Risiken, dies geschieht
aber auf Kosten von Marge und unternehmerischer
Freiheit. Der Handler verliert die Alleinstellung in der
Region und die eigene Preisgestaltung, was die stra-
tegische Steuerung der Profitabilitat einschrankt. Die
grolte Gefahr ist die Margenerosion, da Hersteller
die Provisionen in diesem planwirtschaftlichen
Modell einseitig anpassen konnen. Fir den Handler
bedeutet dies den erzwungenen Wechsel vom Mar-
genfokus zu einer Volumen- und Serviceorientie-
rung.

Welche operativen Fehler fiihren Autohduser schnell
in eine Sanierungssituation?

Seher: Schlechtes Einkaufs- und Bestandsmanage-
ment fuhrt direkt in die Krise. Wir wissen: Standzei-
ten von uber drei Monaten sind defizitar. Entschei-
dend sind die Finanzierungskonditionen, eine Ver-
schlechterung des Zinssatzes greift die Wettbe-
werbsfahigkeit direkt an, da die Endkunden Preise
durch Onlineportale vergleichen, gleichzeitig kosten
diese Portale weitere Marge.

Hartmann: Die Liquiditatssteuerung ist ebenfalls ein
kritischer Faktor. Die Cashflows mussen aktiv gema-
nagt werden. Unsere klare Empfehlung: regelmaRige
Planung und Vorkassemodelle. Die Best Practice ist
die Zahlung vor Abholung. Zudem hangen die Mar-
gen im Neuwagengeschaft stark von Jahres-Boni ab,
die die Handler erreichen, wenn sie bestimmte Ver-

kaufs-Volumina erzielen. Das Verfehlen dieser Volu-
mina birgt erhebliche Risiken in den erwarteten
Margen, teilweise sogar mit Riickzahlungsverpflich-
tungen, welche bis zur Rickforderung oftmals — fur
externe Stakeholder — intransparent sind.

Schlechtes Bestands- und Liquiditdtsmanagement
ist also eine akute Gefahr. Basierend auf Ihren Pro-
jekterfahrungen: Was sind die wichtigsten strategi-
schen und operativen Empfehlungen, damit Auto-
héndler ihre Liquiditét sichern und in diesem her-
ausfordernden Markt bestehen kénnen?

Seher: Strategisch empfehlen wir die Diversifizie-
rung des Geschaftsmodells. Das gelingt durch die
Aufnahme weiterer Marken und, noch wichtiger,
durch den Ausbau der Gebrauchtwagenkompetenz
und des After Sales mit erganzenden Services. Uner-
lasslich ist auch, die Herstellerbeziehung aktiv zu
managen und realistische Zielverhandlungen tber
Volumina und Boni zu fuhren.

Hartmann: Operativ mussen die Liquiditat und das
Lager gesteuert werden. Die Standtage mussen kon-
sequent, gegebenenfalls auch zu Lasten der Marge,
gering gehalten werden. Zudem
sollten Handler versuchen, die Rest-
wertrisiken abzusichern, etwa bei
Leasingrucklaufern und verkirzten
Haltezeiten. Das unternehmerische
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Risiko steigt ohnehin durch den
Fokus auf Gebrauchtwagen und
After Sales, zumal im Service Preis-
druck herrscht und E-Autos weniger Wartung

benotigen. Konsequentes operatives Performance-
management und gute Personalgewinnung und
-steuerung sind daher alternativlos.
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Die Urspriinge des sdchsischen Emaille-Spezialisten OMERAS gehen zuriick auf das alteste in Deutschland

bestehende Emaille-Werk mit einer fast 200-jahrigen Tradition. Die Unternehmensgeschichte wird nach der

gelungenen Sanierung fortgesetzt: Welche Rolle dabei die Unternehmenskultur gespielt hat und welche

weiteren Erfolgsfaktoren es gegeben hat — dariiber sprechen der Eigenverwalter und der Sachwalter. Der

zehnte Teil unserer Serie , Erfolgsfaktor Sanierung”.

Von Lauter-Bernsbach in die weite Welt
Lauter-Bernsbach, eine malerische Ortschaft mit gut
achttausend Einwohnern im sachsischen Erzgebirgs-
kreis, eine knappe Dreiviertelstunde von der tschechi-
schen Grenze entfernt. Ein Ort mit Tradition — auch in
der Herstellung von Emaille. Daflir sorgt OMERAS, ein
Spezialist fur Fassaden und Tunnelverkleidungen aus
Emaille, zu finden in Berlin, Barcelona und Bergisel
ebenso wie in Malaysia, Molfsee und Mittweida. Aber
nicht nur Verkleidungen, ssondern auch grof3e Behal-
ter aus Emaille fur Flussigkeiten werden in fast 50 Lan-
der der Welt exportiert. Drei Viertel der Produktion
wird ins Ausland verkauft. Alles Zutaten fur eine
Erfolgsgeschichte. Wenn da nicht die Corona-Krise
gewesen ware.

Eine Kombination aus den Folgewirkungen der Corona-
Pandemie und Preissteigerungen in Folge der geopoli-
tischen Verwerfungen der vergangenen Jahre sorgte
fur wirtschaftliche Unruhe. So belasteten die hohen
Energiekosten, die OMERAS aufgrund der sehr ener-
gieintensiven Einbrennprozesse fir die Oberflachenver-

Uber OMERAS: Die OMERAS Oberflachen-
veredelung und Metallverarbeitung ist 1992 in
Lauter-Bernsbach (stiidwestlich von Chemnitz)

gegrundet worden. Die Urspriinge des Unter-
nehmens gehen zurlick auf das alteste in
Deutschland bestehende Emaillierwerk mit
einer fast 200-jahrigen Tradition.

edlung hat, besonders stark. Hinzu kam ein durch den
starken Anstieg von Baukosten entstandene Investiti-
onsriickgang bei den Kunden, der wiederum die Nach-
frage nach Fassadenelementen aus Emaille einbrechen
lieB. Kurzum: Eine Gemengelage, die durch eigene
Kraft nicht mehr gemeistert werden konnte.

Das Ende von OMERAS?

Dies hatte das Ende von OMERAS sein kdnnen, das
Ende von einer fast 200-jahrigen Tradition von Emaille-
Herstellung, das Ende von Arbeitsplatzen fir die rund
150 Beschaftigten. Doch es kam anders. Um das Unter-
nehmen neu aufzustellen und zu erhalten, stellten die
Geschaftsfiihrer Sven Huhn und Oliver Knauf Ende Feb-
ruar 2025 einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in
eigener Regie. Um die Sanierungsoptionen von Omeras
zu prifen, wurde die Expertise eines Teams von der
Kanzlei Flother & Wissing Sanierungskultur rund um
den Chemnitzer Rechtsanwalt Reinhard Klose hinzuge-
zogen. Als vorlaufiger Sachwalter beaufsichtigte und
begleitete Riidiger Bauch von Schultze & Braun mit sei-
nem Kollegen Matthias Schwanke die Geschaftsfihrung
im Rahmen der Sanierung.

GroRes Ubernahmeinteresse

,Es meldeten sich schnell mehrere Interessenten, die
sich vorstellen kdnnten, in den traditionsreichen
Emaille-Betrieb zu investieren”, schildert Reinhard Klose
das groRe Ubernahmeinteresse. , Dariiber hinaus sind
wir aktiv auf potenzielle Investoren zugegangen, um
die Chancen fiir die OMERAS zu maximieren.” Gemein-




Im vorangehenden Teil von ,Erfolgsfaktor Sanierung” steht die Sanierung
des Batteriezellenherstellers CustomCells im Fokus. MalRgeblichen Anteil
daran, dass das Startup nur zwei Monate nach dem Insolvenzantrag mit

neuen Investoren wieder positiv in die Zukunft blicken kann, hat das
Zusammenspiel von Insolvenzverwaltung und Sanierungsarbeitsrecht.

sam priften die Geschaftsfuhrung und die beteiligten
Sanierungsexperten die Interessenten und bewerten
ihre Angebote. , Fur uns war es wichtig, einen Investor
zu finden, der zu OMERAS passt und der an das Poten-
tial der Emaille made in Lauter-Bernsbach glaubt”,
beschreibt Ridiger Bauch das Vorgehen. ,Daher sind
wir gemeinsam beim Investorenprozess so schnell wie
moglich, aber auch so griindlich wie nétig vorgegan-
gen.” Im Laufe des Sommers zeichnete sich ab, dass
der Ubernehmer die HLE Glascoat aus Indien sein wird,
im August konnte Vollzug vermeldet werden.

Die Emaille als verbindendes Element

Auf dem internationalen Markt fiir Emaille ist HLE Glas-
coat ein bekanntes Unternehmen und ein fiihrender
Hersteller von Emaille-Produkten und anderen Gewer-
ken fur die chemische und pharmazeutische Industrie
mit Hauptsitz im indischen Anand. , Oder anders for-
muliert: Die Emaille ist das verbindende Element der
beiden Unternehmen, und mit der Ubernahme wird
OMERAS trotz einer Entfernung von rund sechstausend
Kilometern Luftlinie von Sachsen nach Indien Teil eines
internationalen Unternehmensnetzwerks mit Biiros und
Partnern auf der ganzen Welt, neben Indien auch etwa
in den USA, Canada, Thailand und Argentinien”, sagt
Sachwalter Bauch.

Der Kaufvertrag wurde im August 2025 unterzeichnet.
Omeras wurde von den Kaufern als Unternehmen mit
genug Potenzial fur eine langfristige, wirtschaftlich
tragfahige Zusammenarbeit eingeschatzt. Doch vor der
Unterzeichnung stand eine Priifung durch den Investor,
die es so in dieser Art nur selten zu sehen gibt.

Priifung bestanden!
,HLE Glasscoat wollte nicht nur sichergehen, dass
Omeras uber das wirtschaftliche Potenzial verfiigt.

Nein, ein Element war mindestens ebenso wichtig:
namlich ob die Unternehmenskultur stimmt. Die indi-
schen Investoren interessierte es nicht nur brennend,
wie die Zahlen aussahen oder wie das Werk ausgestat-
tet ist, sondern auch wie konkret zusammengearbeitet
wird”, sagt Klose. Also wurde in Gesprache mit der
Geschaftsfihrung und der Belegschaft in Lauter-Berns-
bach eruiert, wie die Kolleginnen und Kollegen mitein-
ander umgehen oder wie ist es um die Fiihrungs- und
Fehlerkultur im Unternehmen bestellt ist. Und wie die
kiinftige Zusammenarbeit aussehen wird. Antworten
auf diese Fragen wurden in intensiven Gesprachen und
mehreren Besuchen der Investoren aus Indien vor Ort
in Sachsen gefunden. Dabei wurde nicht nur das Werk
besichtigt, sondern auch ausreichend Zeit eingeplant fir
den wichtigen zwischenmenschlichen Austausch, der
Auskunft Gber die Unternehmenskultur geben kann.
Am Ende hiel} es dann ganz klar: Prifung bestanden!

OMERAS 2.0
Im nachsten Schritt plant HLE Glascoat fir OMERAS
eine Fokussierung auf das Kerngeschaft, die Emaille-Pro-
duktion und damit eine Neuausrichtung des operativen
Geschifts. Das bedeutet, dass sich OMERAS kiinftig ver-
starkt auf das Design und die Produktion emaillierter
Gewerke konzentrieren wird. Besonders
positiv: Fast alle Mitarbeitenden haben
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fuhrung, der Eigenverwaltung und der
Sachwaltung ihre Arbeitsplatze behal-
ten konnen. Das ist kein Automatismus,
gerade in so wirtschaftlich unsicheren
Zeiten wie aktuell. Aber auch eine Moglichkeit, OME-
RAS mit ihrer langjahrigen Expertise in eine wirtschaft-
lich stabile Zukunft zu fiihren — und auch ein weiterer
Beleg daftr, dass die Unternehmenskultur stimmt.
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e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

Jederzeit, online

e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht

Jederzeit, online

e-Learning: Die Restschuldbefreiung

S

Rl
= FO

O TR
Y T

Jederzeit , online



https://www.forum-institut.de/seminar/25123053-das-nachlassinsolvenzverfahren/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/25123054-verbraucherinsolvenz-restschuldbefreiung-das-wichtigste-in-kuerze/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/25123055-rechtsfragen-in-der-sanierung/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/25123056-3x3-praxis-workshop-sanierung/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/25123050-e-learning-verbraucherinsolvenz-und-restschuldbefreiung/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/25123051-e-learning-praxiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/25123052-e-learning-die-restschuldbefreiung/21/N/0/0/0

© 2025 FORUM - Institut fir Management.
Alle Rechte vorbehalten.

FORUM - Institut fir Management GmbH
Vangerowstralle 18

D-69115 Heidelberg
www.forum-institut.de

Schultze & Braun GmbH & Co. KG
EisenbahnstralRe 19-23

77855 Achern
www.schultze-braun.de

Fotos:
stock.adobe.com

Gestaltung: www.derzweiteblick.org

T%Z{m‘“"‘““\
SR

«
7
[l

KRISE “» CHANCE

Neues zu ‘Restrukturierung und Insolvenz



http://www.forum-institut.de
http://www.derzweiteblick.org

	Der Autohandel zwischen  Erfolgsdruck und Abhängigkeit

